
 
 
 
 
 

       
 
 

Gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der Stadt-
Brandenburg an der Havel. 

                     AKADEMIE 

Autorisiertes Prüfungszentrum 

 

 

-Regionalentwicklung stärken - Beschäftigungsperspektiven eröffnen- 
im Rahmen des Regionalbudgets IV 2011 - Säule 1 - 

der Stadt Brandenburg an der Havel 
Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt  

 
        Europäischer Sozialfonds -„Investition in Ihre Zukunft“ 

 
 Tätigkeitsbild 
� Die Teilnehmer der Maßnahme werden in einem Tiefenprofiling auf ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 

sowie auf evtl. Vermittlungshemmnisse erfasst. Darauf aufbauend ist die dauerhafte Eingliederung 
der Teilnehmer in Arbeit und Beruf. Sie sollen auf ihrem künftigen Arbeitsplatz fachlich angemessen 
agieren und reagieren können. Durch die Kombination von praktischer Arbeit und Lernen bei der Tä-
tigkeit werden Defizite aufgezeigt und systematisch abgestellt. 

 

Einsatzmöglichkeiten 
� Werden den TN anhand ihrer vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten aufgezeigt. 

      Hauptpartner beim Abschluss von Arbeitsverträgen sind regionale Wirtschaftsunternehmen.  

 
Schwerpunkt 
� Erhebung persönlicher Daten 

� Erhebung berufsrelevanter Daten 

� Erstellen aktueller Bewerbungsunterlagen 

� Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche  

� Stärken- und Schwächenanalyse  

� Prüfung vorhandener Zertifikate und  

       Qualifikationen 

� Erfassen von Vermittlungshemmnissen und  

       gegebenenfalls dessen Beseitigung 

 
Zugangsvoraussetzungen 
� vermittlungsfähige Hilfebedürftige mit und ohne Berufsabschluss 

� Arbeitslosengeld  II - Berechtigte mit Minderleistungen  

  

Förderung 
� Die TN erhalten individuell gestaffelt bei regionalen Wirtschaftsunternehmen unbefristete Arbeitsver-

träge. Für einen begrenzten Zeitraum ist für das Unternehmen eine Förderung durch das Jobcenter 
der Stadt Brandenburg möglich, wenn die Vermittlung wegen in ihrer Person liegender Umstände er-
schwert wird. Die Höhe und Dauer einer Eingliederungsbeihilfe wird individuell durch das Jobcenter 
festgelegt. Eine Nachbeschäftigungszeit ohne Förderung für den gleichen Zeitraum der Förderung ist 
Voraussetzung für eine Gewährung der Eingliederungsbeihilfe. 

 

Ablauf  
� Dauer 12 Monate - vom 01.03.2011 bis  29.02.2012 für max. 40 Stunden Beschäftigungszeit 

 

Bildungsstätte 
Adresse: Akademie Seehof GmbH, Neustädtischer Markt 7/8 in 14776 Brandenburg/a. d. Havel  

Kontakt: Frau Paitz / Frau Skiba 

Telefon: 03381/ 2099440 oder 03381/ 2099420 

E-Mail:  info@akademie-seehof.de 

Internet: www.akademie-seehof.de  


